
Gesendet: Freitag, 09. Oktober 2020 

Von: "Hauptmann Mark" <mark.hauptmann@bundestag.de> 
Cc: "Selle Johannes" johannes.selle@bundestag.de 

An: "guthke“ 
Betreff: AW: EEG-Novellierung 

Sehr geehrter Herr Guthke, 

 Herr Hauptmann dankt Ihnen für Ihre E-Mail und hat mich gebeten, Ihnen in seinem und Herrn Selles 
Namen zu antworten. 

Am 23. September 2020 hat das Bundeskabinett die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 
das EEG 2021, verabschiedet. Die parlamentarischen Beratungen beginnen zeitnah. Beim Thema 
Eigenstromerzeugung ist uns sehr an einer ausgewogenen Lösung gelegen. Auf der einen Seite sind 
wir der Auffassung, dass die Eigenstromerzeugung einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 
Energiewende leistet. Dies gilt nicht nur im privaten Bereich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, 
sondern auch mit Blick auf unsere Kommunen und Industriebetriebe. Deshalb ist es grundsätzlich 
richtig und wichtig, dass diejenigen, die ihren Strom selbst verbrauchen, von einem Teil der Umlagen, 
die auf den Strombezug erhoben werden, befreit sind. Das möchten wir beibehalten. Auf der anderen 
Seite müssen wir aber auch die Belastungen für unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft im 
Blick behalten. Eine weitere Ausweitung der Eigenstromprivilegien würde nämlich bedeuten, dass 
weniger Stromverbraucher zu den Netzkosten und den EEG-Kosten beitragen würden. Diejenigen, die 
nicht vom Eigenverbrauch profitieren, müssten folglich mehr bezahlen. Bei diesen Fragen gilt es, 
genau zu prüfen und abzuwägen. Dabei werden wir auch auf die Umsetzung der EU-Vorgaben 
achten. 

Bei der Digitalisierung der Energiewende spielen Smart-Meter-Gateways eine zentrale Rolle, denn sie 
sind die zentrale Kommunikationsplattform intelligenter Messsysteme. Über Smart-Meter-Gateways 
können Zähler, technische Einrichtungen und technische Anlagen sicher in ein intelligentes 
Energienetz eingebunden werden. Das ist für eine verbesserte Markt- und Netzintegration der 
erneuerbaren Energien von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist es richtig, dass mit dem EEG 
2021 die Anforderungen an die Steuerbarkeit von Erneuerbare-Energien-Anlagen ausgeweitet 
werden. Diese Neuregelung werden wir selbstverständlich im Rahmen der parlamentarischen 
Beratungen intensiv prüfen. 

 In diesem Sinne wird sich die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag im parlamentarischen Verfahren 
ausgiebig mit dem Gesetzentwurf und der von Ihnen angesprochenen Problematik befassen mit dem 
Ziel, zu einer sinnvollen Lösung zu kommen. Die Stellungnahme Ihres Dachverbandes hierzu haben 
wir bereits an die entsprechenden Gremien weitergeleitet. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Richard Seifert 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 ---------------------------------------------- 

 Mark Hauptmann 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Von: guthke 

Gesendet: Sonntag, 20. September 2020 12:30 
An: Hauptmann Mark <mark.hauptmann@bundestag.de>; Selle Johannes 



<johannes.selle@bundestag.de> 
Betreff: EEG-Novellierung 

 

Sehr geehrter Herr Hauptmann, sehr geehrter Herr Selle, 

im Namen des Dachverbandes der Thüringer BürgerEnergie-Genossenschaften wende ich mich an 
Sie als Thüringer Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, weil die Tätigkeit der BürgerEnergie 
im Sinne von Partizipation und Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Energiewende 
wesentlich an der Ausgestaltung des EEG hängt. 

 Sehr geehrter Herr Hauptmann, 

anknüpfen möchte ich an unsere u.g. E-mail-Kommunikation zum Thema EEG-Novellierung vor 
einem halben Jahr, die in diesen Tagen in der Bundesregierung vorbereitet und dann 
voraussichtlich in den nächsten Wochen dem Bundestag zur Diskussion und Beschlussfassung 
vorgelegt wird. Ich beziehe mich auf den Referentenentwurf des BMWi von Ende August. 

 Sehr geehrter Herr Selle, 

ich wende mich an Sie stellvertretend für die anderen Thüringer Mitglieder der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, weil ich in Ihrem Wahlkreis, in Jena, wohne (und wir auch verwandte 
berufliche Hintergünde haben; ich bin Bioinformatiker/Systembiologe i.R.). 

Zwecks Vereinfachung Ihrer Abstimmung mit Abgeordneten anderer Bundesländer wollen als 
BürgerEnergie Thüringen e.V. (BETh) Ihnen keine eigene, Thüringer Stellungnahme vorliegen, 
sondern schließen uns vollumfänglich der angehängten Stellungnahme des bundesdeutschen 
Dachverbandes der BürgerEnergie (BBEn) an. (Der BETh ist Gründungsmitglied des BBEn und in 
diesem auch aktiv tätig.) 

 Wir als BETh sind gegenwärtig mit zwei Gesetzesinitiativen der CDU-Landtagsfraktion befasst, die 
den Windkraftausbau massiv behindern wird - wenn sie wirksam werden. Damit käme dem Ausbau 
der Photovoltaik (PV) eine noch größere, dominante Bedeutung im Rahmen der Energiewende und 
des Klimaschutzes zu, als ohnehin schon. Da nicht nur Windenergie an Land, sondern auch (wenn 
auch etwas schwächer) PV-Freiflächenanlagen in der Bevölkerung Akzeptanzprobleme haben, 
bleiben nur noch PV-Aufdachanlagen. Und das Bürgerengagement für diese PV-Aufdachanlgen wird 
durch das neue EEG nochmals erschwert. Und dabei gibt es nicht nur die Dringlichkeit, sondern 
auch einfache Möglichkeiten, das Bürgerengagement für PV-Aufdachanlagen zu erleichtern. Genau 
das ist der Fokus der angehängten Stellungnahme. Wenn z.B. der PV-Strom-Eigenverbrauch bei 
Mieterstrom von der EEG-Umlage befreit oder diese Umlage zumindest deutlich gesenkt würde, 
würden derartige Mieterstromprojekte für Wohnungsgesellschaften und Mieter wirtschaftlich 
darstellbar sein. Wir sind als BürgerEnergie Thüringen u.a. mit der größten Jenaer 
Wohnungsgenossenschaft dazu im Gespräch. Hinderlich für Mieterstromprojekte ist derzeit nicht 
nur die vorgenannten kritische Unwirtschaftlichkeit durch die auf auf Eigenverbrauch zu zahlenden 
Steuern und Umlagen, sondern auch der hohe bürokratische Aufwand (man muss beim 
Mieterstrom 19 verschiedenen Auflagen/Pflichten beachten und entsprechend bürokratische 
Arbeiten erledigen - das schafft keiner ehrenamtlich, sondern man muss ich für diese komplexe 
Materie externer Dienste bedienen, worunter die Wirtschaftlichkeit zusätzlich leidet). Erleichterung 
des Eigenverbrauchs bei selbst und gemeinschaftlich (im Wohnquartier oder Mietshaus) erzeugten 
Strom aus erneuerbaren Quellen ist die Kernforderung der Erneuerbaren-Energie-Richtliche der EU, 
die bis Juni 2021 in nationales Recht - auch von der Bundesregierung Deutschland - umzusetzen 
ist. Davon ist im Referentenentwurf zur EEG-Novellierung des BMWi noch keine Spur zu erkennen. 
Die Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sollte die Bundesregierung nicht zum Bremsen, 
sondern zu vorbildlichem Agieren im Sinne der Pariser Klimaschutzziele nutzen. 

Ich bitte Sie im Namen des BürgerEnergie Thüringen e.V., sich dafür einzusetzen, dass 
Bürgerinitiativen für eine Energiewende im Sinne von Teilhabe und Identifikation durch ein 
besseres EEG erleichtert wird. 

  



Mit besten Grüßen 

Reinhard Guthke 

Vorsitzender des BürgerEnergie Thüringen e.V. 

Gesendet: Dienstag, 17. März 2020 um 12:43 Uhr 
Von: "Hauptmann Mark" <mark.hauptmann@bundestag.de> 
An: "guthke“ 

Betreff: AW: EEG-Novellierung: "Energy Sharing" in Deutschland zulassen, d.h. Strom aus 
gemeinsamen, regionalen Erneuerbare-Energien-Anlagen auch gemeinsam zu nutzen 

Sehr geehrter Herr Guthke, 

haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich stimme Ihnen zu. Das Konzept Energy Sharing ist 
durchaus geeignet, die Akzeptanz zur Aufstellung von Windenergieanlagen bei der betroffenen 
Bevölkerung signifikant zu steigern. Wir stehen momentan noch am Anfang der Beratungen zur EEG-
Novellierung. Teilen Sie mir sehr gern Ihre wesentlichen Punkte mit, ich werde sie dann im weiteren 
Gesetzgebungsprozess einbringen. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Mark Hauptmann 

  

Mark Hauptmann 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

  Von: „guthke“ 
Gesendet: Freitag, 13. März 2020 11:50 
An: Hauptmann Mark <mark.hauptmann@bundestag.de> 
Betreff: EEG-Novellierung: "Energy Sharing" in Deutschland zulassen, d.h. Strom aus gemeinsamen, 
regionalen Erneuerbare-Energien-Anlagen auch gemeinsam zu nutzen 

Sehr geehrter Herr Hauptmann, 

wie bereits mehrfach in der Vergangenheit - zuletzt am 26.10.2019 - wende ich mich im Auftrag 
der BürgerEnergie Thüringen an Sie als Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion im 
Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie mit folgendem Anliegen: 

 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz wird in diesem Jahr 2020 vom Bundestag erneut novelliert 
werden. 

Ich wende mich an Sie als Mitglied des Bundestags mit der Bitte dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bürgerbeteiligung an der Energiewende mit der Novellierung des EEG einen neuen Impuls 
bekommt. Die EU hat dafür mit der "Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL) in Artikel 22 Nr. 2b 
neue Chancen eröffnet. Diese Richtlinie sollte nun auch Deutschland nutzten und - wie von der EU 
gefordert - bis 30.6.2021 - in nationlaes Recht umsetzen. 

 Zu diesem Thema fand am 11.03.2020 ein sehr gut besuchter Fachdialog statt, zu dem unser 
Dachverband Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) und der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 
(BEE) eingeladen hatten. Insbesondere wurde ein "Impulspapier Energy Sharing" vorgestellt, das 
Sie im Anhang finden. Die Zusammenfassung habe ich nochmals unten in diese E-mail kopiert. 



  

Wenn das Konzept "Energy Sharing" in nationales Recht (z.B. im Rahmen der EEG-Novellierung) 
umgesetzt würde, wäre das ein wichtiger Beitrag, um dem Einbruch beim Ausbau der 
Windenergieanlagen in Deutschland zu begegnen, indem sich Bürgerinnen und Bürger der von 
einem Windpark sichtbar betroffenen Gemeinden an einer "Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft" 
(engl.: Renewable Energy Community - REC, z.B. BürgerEnergie-Genossenschaft) beteiligen (z.B. 
mit einer Einlage von 100 oder 500 Euro oder auch mehr) und darüber nicht nur Gewinne beziehen 
sondern auch vergünstigte Stromtarife bekommen und bei Standortentscheidungen der 
Windenergieanlagen in ihrer örtlichen Umgebung von Anfang an mitwirken können. Nach 
einschlägigen Umfragen ist das von Belang für eine Akzeptanz der Windparks vor Ort. 

Die beim vorgestrigen Fachdialog anwesenden Bundestagsabgeordneten Peter Stein (CDU), 
Timon Gremmels (SPD), Julia Verlinden (Bündnis 90/Die Grünen), Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) 
und Martin Neumann (FDP) wurden gebeten, das Konzept in ihre Bundestagsfraktionen Parteien zu 
tragen und für eine fristgerechte Umsetzung des Clean Energy Packages zu sorgen. Ich in diesem 
Sinne wende ich mich heute auch an Sie als Thüringer Bundestagsabgeordnete der SPD. 

 Mit besten Grüßen 

 Reinhard Guthke 

Vorsitzender des BürgerEnergie Thüringen e.V. 

www.buergerenergie-thueringen.de 

+++++++++++++++ 

Zusammenfassung (S. 25 des angehängten Impulspapiers) 

 Energy Sharing bedeutet, Strom aus gemeinsamen, regionalen Erneuerbare-Energien 
(EE)-Anlagen auch gemeinsam zu nutzen. Energy Sharing birgt viele Potenziale: 

I) Es stiftet Akzeptanz für EE-Anlagen, denn es verknüpft wirtschaftliche Vorteile mit der regionalen 
Erneuerbare-Energien-Stromerzeugung und deren gemeinsamer Nutzung. 

II) Es trägt zum Zubau von EE-Anlagen bei. Die gemeinsame Nutzung der Anlagen führt dabei 
dazu, dass vorhandene Dachflächen komplett genutzt werden, statt dass für die Optimie-rung der 
individuellen Eigenversorgung Dachflächen ungenutzt bleiben. 

III) Es schafft Anreize, die regionale Stromnachfrage aus zum Beispiel E-PKWs in ihrer zeitli-chen 
Struktur netzdienlich an die regionale erneuerbare Stromerzeugung anzupassen. 

IV) Es sichert EE-Anlagen nach ausgelaufenem Förderanspruch den Weiterbetrieb ab. 

Artikel 22 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL) der EU sagt das Recht auf Energy Sharing 
allen EU-Bürger zu. In Deutschland gibt es unter den Namen Bürgerenergiegesellschaft, Energie-
genossenschaft, Regionalstrom, Community-Strom, Quartiers- und Nachbarschaftsstrom bereits 
verschiedene Konzepte der gemeinsamen Stromproduktion oder des geteilten Stromverbrauchs. 
Doch keine dieser Formen kann heute sinnvoll das Recht ausüben, diesen Strom gemeinsam zu 
nutzen, das ihnen gemäß EE-Richtlinie zusteht. So werden heute auch nicht alle oben genannten 
Chancen optimal genutzt und der EE-Zubau bleibt hinter seinem ökologischen und ökonomischen 
Potenzial zurück. 

Daher beschreibt dieses Papier einen Gestaltungsvorschlag, der zum Ziel hat, die EE-RL in 
Deutschland akzeptanzstiftend und energiewirtschaftlich ausgewogen umzusetzen: 

  



Stromverbraucher und EE-Stromerzeuger sollen ein Wahlrecht erhalten, in eine regionale 
Renewable-Energy-Community (REC) ein- und auszutreten. Dabei erwerben und kündigen sie 
Anteile an der REC. Die REC gilt als ein virtueller Stromverbraucher: Dessen Stromverbrauch 
errechnet sich aus der kumulierten Verbraucherlast, die nicht mit Strom aus eigenen EE-Anlagen 
gedeckt wird. Die REC übernimmt als virtueller Lastgangkunde gegenüber dem Verteilnetzbetreiber 
alle energie-wirtschaftlichen Verpflichtungen als Letztverbraucher. Der Verteilnetzbetreiber 
errechnet unter kombinierter Verwendung von Messdaten und Standardlastprofilen einen virtuellen 
Summenver-braucher-Lastgang je REC. Kosten und Erlöse, die bei der Bewirtschaftung des Energy 
Sharings anfallen, werden mit den REC-Mitgliedern bzw. -Anteilseignern abgerechnet. Hierbei 
herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit, die REC darf kein vorrangig gewinnorientiertes 
Unternehmen sein und Härtefallregelungen für einkommensschwache Haushalte sind anzubieten. 
In der Regel wird eine REC durch ein EVU unterstützt, das Bilanzkreisverantwortlicher ist, 
Fehlmengen an den Strommärkten zukauft bzw. Stromüberschüsse verkauft und weitere 
energiewirtschaftliche Pro-zesse und Aufgaben bei der Bewirtschaftung des Energy Sharings der 
REC übernimmt. Zentral wird dabei in der Regel auch eine Plattform für dezentralen Handel sein, 
an der EVUs Wechsel-prozesse rund um das Energy Sharing anbieten. 

 


